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TAGESORDNUNG für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Wanne am 
Dienstag, dem 08.06.2021, 17:00 Uhr  

Sitzungsort: Aula der Schule Drögenkamp, Drögenkamp 10, 44653 Herne 

Öffentlicher Teil  

1.  Novelle des Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und 
Förderprogramm des Landes zur Entlastung der Grundstückseigentümer*innen 

2.  Welterbeantrag des Landes NRW "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet" 
3.  Bebauungsplan Nr. 8 (W), 1. Änderung  

- Franzstraße -, Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung  
4.  Bebauungsplan Nr. 243 - Gelsenkircher Straße / Zechenweg -,  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB  
5.  Anfrage: Fahrradmobilität am Hauptbahnhof Wanne-Eickel 
6.  Anfrage: Rathaus Carrée 
7.  Anfrage: Quartiersanalyse Baukau-West 
8.  Anfrage: Bolzplatz Emscherstraße Ecke Schalkestraße 
9.  Anfrage: Baumaßnahme Kanal/Siedlung Grimberger Feld 
10.  Anfrage: Geschwindigkeitskontrollen Dorstener Straße 
11.  Anfrage: Containerstandorte im Stadtbezirk Wanne 
12.  Anfrage: Jugendtreff Am Freibad 
13.  Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung  

Nichtöffentlicher Teil  

1.  Verkauf von Grundstücken gem. Planfeststellungsbeschluss zum sechsstreifigen 
Ausbau der A43 vom 23.08.2016 an die Bundesrepublik Deutschland 
(Bundesstraßenverwaltung) Stadtbezirke Herne Mitte und Wanne  

2.  Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung  

Herne, 1. Juni 2021  Der Bezirksbürgermeister: Uwe Purwin  

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter 
www.herne.de/ris/.  

https://www.herne.de/ris/
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TAGESORDNUNG für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Eickel am 
Donnerstag, dem 10.06.2021, 17:00 Uhr  

Sitzungsort: Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof 28, 44651 Herne 

Öffentlicher Teil  

1.  Interkommunale Konzeptstudie "Grüne Mitte Zeche Hannover"  
2.  Welterbeantrag des Landes NRW "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet" 
3.  Dorneburger Straße: Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
4.  Novelle des Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und 

Förderprogramm des Landes zur Entlastung der Grundstückseigentümer*innen 
5.  Barrierefreier Ausbau von 3 Haltestellen auf der Straße Eickeler Bruch 
6.  Soziale Stadt Wanne-Süd  

Baumentfernungen für die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz 
7.  Antrag: Entfernung von Altbaumbestand an der Rolandstraße 
8.  Antrag: Sicherung der Krötenwanderung 
9.  Antrag: Entfernung der Markierungen von Parkboxen (Im Lakenbruch) 
10.  Antrag: Fahrradzone Gartenstadt 
11.  Antrag: Prüfauftrag Bolzplatz Dorneburger Park 
12.  Antrag: Errichtung von Mülleimern an der Eichendorffstraße 
13.  Anfrage: Problemimmobilien Stadtbezirk Eickel 
14.  Anfrage: Parkplätze Hordeler Straße 
15.  Anfrage: Verkehrsführung Edmund-Weber-Straße während Umbau 
16.  Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung  

Nichtöffentlicher Teil  

1.  Verkauf des Grundstücks Gemarkung Wanne-Eickel, Flur 13, Flurstück 303 (zu 
Heitkampsfeld 6) im Bezirk Eickel 

2.  Verkauf des Grundstücks Am Solbad 7/7a (ehemaliges Hallenbad Eickel) an die 
Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH & Co. KG, Stadtbezirk Eickel 

3.  Anfrage: Sondernutzungserlaubnis Taverne Kamini 
4.  Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung  

Herne, 01.06.2021  Der Bezirksbürgermeister: Arnold Plickert  

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im Ratsinformationssystem unter 
www.herne.de/ris/.  

https://www.herne.de/ris/
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Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters 
vom 25. Mai 2021 zum Inkrafttreten der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 10/6 - 

Auguststraße -, Stadtbezirke Eickel und Wanne  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 01.09.2020 folgende Beschlüsse gefasst:   

1.  Der Rat der Stadt beschließt den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen (siehe 
Anlage 6).  

2.  Der Rat der Stadt beschließt die Aufhebung des Bebauungsplanes (BP) Nr. 10/6 - 
Auguststraße - in der Fassung vom 22.02.1968 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) als Satzung.  

3.  Der Rat der Stadt stimmt der Begründung vom 11.03.2020 zu.  

Die Auguststraße wurde zwischenzeitlich umbenannt in Ulmenstraße. Der ca. 7,4 ha große 
Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplans Nr. 10/6 – Auguststraße – befindet 
sich in den Stadtbezirken Wanne und Eickel in der Flur 14, Gemarkung Wanne-Eickel und 
wird in etwa begrenzt  

• im Norden durch die nördliche Grenze der Gleisanlagen der Bahnlinie Wanne-
Eickel-Hbf. - Gelsenkirchen Hbf.,  

• im Osten durch die östliche Grenze der Hauptstraße sowie die südliche Grenze der 
Gleisanlagen der Anschlussbahn und  

• im Westen durch die Straße Eickeler Bruch.  
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Die als Satzung beschlossene Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 10/6 - 
Auguststraße - wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt die oben genannte Satzung in Kraft.  

Allgemeine Ziele und Zwecke:  

Ziel der Aufhebung des Bebauungsplans ist die Schaffung eines unbeplanten Innenbereichs, 
um den Anwohnern den Schutzanspruch einer Wohnnutzung hinsichtlich des Bahnlärms zu 
ermöglichen, der derzeit aufgrund des im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiets 
nicht gegeben ist. 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplans werden Vorhaben künftig planungsrechtlich auf der 
Grundlage des § 34 BauGB beurteilt. Die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die 
Bauweise und die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, richten sich dann nach den 
tatsächlich bereits vorhandenen Nutzungen. Im Baugenehmigungsverfahren ist 
nachzuweisen, dass die Erschließung gesichert ist. Im vorliegenden Fall sind aufgrund der 
Lärmvorbelastung insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu wahren. Zudem darf das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. 

Die Aufhebung des Bebauungsplans (einschließlich textlicher Festsetzungen) wird mit der 
dazugehörigen Begründung zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Umwelt und 
Stadtplanung der Stadt Herne, Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, 
A.121 und A.123 – A.128), Langekampstr. 36, 44652 Herne, bereitgehalten. Auskünfte über 
den Inhalt des Planes können während der allgemeinen Servicezeiten (Montag bis 
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) erteilt werden. 

Die Satzung einschließlich der zum Beschluss gehörenden Anlagen können außerdem im 
Internetauftritt der Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das Internet-
Bauportal des Landes NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden. 

Hinweis:  

Es wird gemäß der §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und gemäß § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auf Folgendes hingewiesen: 

1) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte eine Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2) Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.  

3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herne vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

Herne, 25. Mai 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda  

Erneute Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntmachungsanordnung des 
Oberbürgermeisters vom 25. Mai 2021 zum Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 247 - 

Courrieresstraße -, Stadtbezirk Sodingen  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 folgende Beschlüsse gefasst:  

1. Der Rat der Stadt beschließt den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen. 

2. Der Rat der Stadt beschließt den Bebauungsplan (BP) Nr. 247 - Courrieresstraße - 
in der Fassung vom 27.09.2018 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) als Satzung. 

3. Der Rat der Stadt stimmt der Begründung vom 27.09.2018 zu.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 247 liegt im südlichen Bereich der 
Siedlung Constantin im Stadtbezirk Sodingen. Er wird durch die südlichen 
Grundstücksgrenzen der Wohnbaugrundstücke der Hauerstraße im Norden, die westlichen 
Grundstücksgrenzen der Wohnbaugrundstücke der Hügelstraße im Osten, die nördlichen 
bzw. nordöstlichen Grundstücksgrenzen der Wohnbaugrundstücke der Courrieresstraße im 
Süden und Südwesten und die östlichen Grundstücksgrenzen der Wohnbaugrundstücke der 
Mülhauser Straße im Westen begrenzt.  

Der Geltungsbereich ist im Übersichtsplan dargestellt.  
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Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 247 - Courrieresstraße - wird 
hiermit erneut öffentlich bekanntgemacht.  

Mit der erneuten öffentlichen Bekanntmachung tritt die oben genannte Satzung in 
Kraft.  

Allgemeine Ziele und Zwecke:  

Die Stadt Herne beabsichtigt, auf einer Freifläche innerhalb eines Wohngebiets in der 
Siedlung Constantin eine wohnbauliche Nachverdichtung zu vollziehen. Die betreffende 
Fläche ist zurzeit brachliegend. Da eine hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigem 
Wohnraum besteht und dieses Gebiet innerorts gut erschlossen werden kann, soll in diesem 
Bereich ein qualitativ hochwertiges Wohnquartier entstehen. Unter Beachtung der 
bestehenden Siedlungsstruktur soll eine aufgelockerte Bebauung mit Einzelhäusern mit 
Gründächern entstehen. Durch die Nachverdichtung wird die Neuausweisung von 
Wohnbauflächen im Außenbereich reduziert und die Innenentwicklung von Herne gefördert. 
Dadurch können höherwertige Flächen für Natur und Landschaft im Sinne des Gebots des § 
1a BauGB zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden vor Eingriffen geschützt werden. 
Zur Schaffung eines Wohnquartieres ist auch die Sicherung der Erschließung notwendig, die 
durch die erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen sichergestellt werden soll. 

Die Planung dient dem Wohnbedürfnis der Bevölkerung, der Bevölkerungsentwicklung (§ 1 
Abs. 6 Nr. 2 BauGB) und der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung sowie 
dem Umbau vorhandener Ortsteile. 

Die geplante städtebauliche Struktur fügt sich in das bestehende Bild der sie 
umschließenden Wohnbebauung ein und greift deren Maßstab auf. Dabei entsteht ein 
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zusammenhängendes Wohnquartier, das Rücksicht auf die bestehende Wohnbebauung 
nimmt. Daher wird das Plangebiet auch im Hinblick auf die aktuelle Nachfrage als 
Wohnquartier für Einzelhäuser entwickelt. Die Geschossigkeit von I bis II Geschossen ergibt 
sich aus den Höhenunterschieden des Geländes zu den umliegenden bereits bebauten 
Grundstücken und der Geschossigkeit der Bestandsbebauung selbst. Die geplanten 
Einzelhäuser gruppieren sich um eine platzartig vergrößerte begrünte öffentliche 
Erschließungsanlage, welche die Erschließung sichert und ein städtebaulich 
zusammenhängendes Quartier schafft. Die Erschließung des Gebiets erfolgt durch eine 
Anbindung über die Courrieresstraße und endet mit einer Wendeanlage, die eine 
Wendemöglichkeit für Abfallsammelfahrzeuge, die Feuerwehr und weitere 
Rettungsfahrzeuge bietet. Durch diese Erschließungsform entsteht ein verkehrlich gering 
belastetes ruhiges Wohngebiet. Die Verkehrsfläche dient gleichzeitig der Unterbringung von 
öffentlichen Parkplätzen sowie Grünflächen und ist zugleich bespielbar.  

Dieser Bebauungsplan (einschließlich textlicher Festsetzungen) wird mit seiner Begründung 
zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Umwelt und Stadtplanung der Stadt Herne, 
Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, A.121 und A.123 – A.128), 
Langekampstr. 36, 44652 Herne, bereitgehalten. Auskünfte über den Inhalt des Planes 
können während der allgemeinen Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) erteilt werden.  

Die Satzung einschließlich der zum Beschluss gehörenden Anlagen können außerdem im 
Internetauftritt der Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das Internet-
Bauportal des Landes NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden. 

Hinweis:  

Es wird gemäß der §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und gemäß § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auf Folgendes hingewiesen: 

1) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte eine Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2) Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind. 

3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herne vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

Herne, 25. Mai 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda  

Öffentliche Bekanntmachung - Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters 
vom 25. Mai 2021 zum Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 251 - Emsring / 

Lotsenweg - Stadtbezirk Sodingen  

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 folgende Beschlüsse gefasst:    

1. Dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird zugestimmt.  

2. Der geänderten bzw. ergänzten Begründung vom 03.05.2018 wird zugestimmt.  
3. Der Bebauungsplan Nr. 251 - Emsring / Lotsenweg - vom 03.05.2018 mit den in der 

Farbe Magenta eingetragenen Änderungen wird gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) als Satzung beschlossen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 251 - Emsring / Lotsenweg - wird 
wie folgt begrenzt: 

• Im Nordwesten durch die südwestliche Begrenzung der Flurstücke 584, 857, 858 
und 697, Flur 3, Gemarkung Sodingen,  

• im Nordosten durch die nordwestliche Grenze der Straße Emsring,  

• im Südosten durch die Grenze zum Flurstück 1664, Flur 3, Gemarkung Sodingen,  

• im Südwesten durch die südöstliche Begrenzung der Flurstücke 575, 707 und 709, 
Flur 3, Gemarkung Sodingen  
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Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 251 - Emsring / Lotsenweg -  wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt die oben genannte Satzung in Kraft.  

Allgemeine Ziele und Zwecke:  

Mit der Entwicklung der derzeit ungenutzten Fläche soll eine Nachnutzung zu Wohnzwecken 
erfolgen. Da eine Nachfrage nach Wohnraum besteht und das Gebiet bereits gut 
erschlossen und mit diversen Infrastruktureinrichtungen wie Schule, Kindergarten und 
Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs ausgestattet ist, soll am Emsring eine 
Ergänzung der bestehenden Wohnnutzung in Form einer kleinteiligen Eigenheimbebauung 
(Doppel- und Einzelhäuser) erfolgen. Hierdurch wird auch der Ortsteil insgesamt gestärkt 
und aufgewertet.  

Die Erschließung des Plangebiets soll ausschließlich über den Emsring erfolgen, sodass 
sichergestellt ist, dass der Lotsenweg nicht durch störenden Durchgangsverkehr 
beeinträchtigt wird. Der Durchgang zum Lotsenweg ist nur für Fußgänger und Radfahrer 
zugelassen. Bei Bedarf dürfen auch Rettungs- und Müllfahrzeuge das Plangebiet bis zum 
Lotsenweg durchfahren.  

Dieser Bebauungsplan (einschließlich textlicher Festsetzungen) wird mit seiner Begründung 
zu jedermanns Einsicht im Fachbereich Umwelt und Stadtplanung der Stadt Herne, 
Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, A.121 und A.123 – A.128), 
Langekampstr. 36, 44652 Herne, bereitgehalten. Auskünfte über den Inhalt des Planes 
können während der allgemeinen Servicezeiten (Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) erteilt werden.  

Die Satzung einschließlich der zum Beschluss gehörenden Anlagen können außerdem im 
Internetauftritt der Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das Internet-
Bauportal des Landes NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden.  

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Hinweis:  

Es wird gemäß der §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und gemäß § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) auf Folgendes hingewiesen: 

1) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB kann der 
Entschädigungsberechtigte eine Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der Berechtigte dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

2) Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind. 

3) Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herne vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

Herne, 25. Mai 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda  
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Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Bäder Herne  

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.04.2021 den Jahresabschluss 2020 des 
Eigenbetriebs Bäder Herne mit einer Bilanzsumme von 33.859.830,50 € und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 41.679,62 € festgestellt. Der Bilanzgewinn 2020 i. H. v. 
44.428,83 € wird der Gewinnrücklage zugeführt.  

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2020 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner hat am 20.02.2020 den 
nachfolgend auszugsweise dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen i. V. m. den 
einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember 2020. Der beigefügte Lagebericht vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen belangen steht 
dieser Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“  

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat als gesetzlicher 
Abschlussprüfer den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, 
Kauff-mann & Partner GmbH & Co. KG ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. In ihrem abschließenden Vermerk vom 20.05.2021 kommt die 
GPA NRW zu dem Ergebnis: 

„Ich komme zu dem Ergebnis, dass ich den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernehme. Eine Ergänzung durch die gpaNRW gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA nicht erforderlich. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen ab sofort bis zur Feststellung des nächsten 
Jahresabschlusses, Friedrich-Ebert-Platz 5, Zimmer 309 (3. Etage), während der 
Kernarbeitszeit der Stadtverwaltung Herne zur Einsichtnahme aus. 

Herne, 31. Mai 2021  Der Oberbürgermeister der Stadt Herne  
 Eigenbetrieb Bäder Herne: Birgit Peter (Betriebsleiterin)  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Stefan Lovin  

Für Herrn Stefan Lovin, Jud. Gl. Sat. Liesti Str. Gavii Nr. 39, 807180 Liesti, Rumänien, liegt 
bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 27.05.2021, Aktenzeichen 82608400/A1J/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach Terminabsprache 
angenommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 27.05.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Cezar Vasile  

Für Herrn Cezar Vasile, geb. 16.05.1967, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, 
Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 221 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 28.05.2021, Aktenzeichen 82469206/A1Y  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 02.06.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Victor-Petre 

Constantin  

Für Herrn Victor-Petre Constantin, zuletzt gewohnt Burgstr. 10 in 44651 Herne, liegt bei 
der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 08.06.2021, Aktenzeichen 80863403/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 02.06.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Victor-Petre 

Constantin  

Für Herrn Victor-Petre Constantin, zuletzt gewohnt Burgstr. 10 in 44651 Herne, liegt bei 
der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 27.05.2021, Aktenzeichen 81031193/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 02.06.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Rodrigo Chiriac  

Für Herrn Rodrigo Chiriac, zuletzt gewohnt Corneliusstr. 55 in 44653 Herne, liegt bei der 
Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 06.10.2020, Aktenzeichen 81201358/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 02.06.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Rodrigo Chiriac  

Für Herrn Rodrigo Chiriac, zuletzt gewohnt Corneliusstr. 55 in 44653 Herne, liegt bei der 
Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 
8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 01.06.2021, Aktenzeichen 80863438/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 02.06.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Marius-Ionut Diaconu  

Für Herrn Marius-Ionut Diaconu, zuletzt gewohnt Bochumer Str. 240 in 45661 
Recklinghausen, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche 
Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

 Bescheid vom 27.05.2021, Aktenzeichen 82006303/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 02.06.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Danijel Grigorov  

Letzte bekannte Anschrift: Gehrenseestr. 70, 13053 Berlin.  

An Herrn Danijel Grigorov ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005675 vom 27.05.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 27.05.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Mohamed Omeiratte  

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt.  

An Herrn Mohamed Omeiratte ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005673 vom 25.05.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 27.05.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Mohamed Omeiratte  

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt.  

An Herrn Mohamed Omeiratte ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
07.005674 vom 26.05.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 27.05.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ion Velcu  

Letzte bekannte Anschrift: Scharnhorststr. 2, 44628 Herne.  

An Herrn Ion Velcu ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-02.004936 
vom 01.06.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da eine 
Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 02.06.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Mike Frank Kampmann  

Letzte bekannte Anschrift: Wilhelm-Busch-Str. 6, 44627 Herne.  

An Herrn Mike Frank Kampmann ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-06.005682 vom 27.05.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen ist. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 28.05.2021  
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